
 

 
Städtische Bekanntmachungen 
 
 
Beschlüsse des Einwohnerrates 
 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 Gemeindegesetz und § 26 Abs. 1 Gemeindeordnung werden fol-
gende, anlässlich der Sitzung des Einwohnerrates der Stadt Aarau vom 19. September 2011 
gefassten Beschlüsse veröffentlicht: 
 
 
1. Dem obligatorischen Referendum unterstehende Beschlüsse (Referendumsabstim-

mung am 27. November 2011): 
 

 1.1 Der Einwohnerrat bewilligt für die Instandsetzung und Erneuerung des Pestalozzi-
schulhauses einen Verpflichtungskredit von brutto 17,5 Mio. Franken, inkl. 8 % 
MwSt. (Kostengenauigkeit +/- 10%), zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten seit 
1. April 2011. 
 

 1.2 Der Einwohnerrat bewilligt für die Veloparkierung mit Neugestaltung Zugang Bahn-
hof Süd einen Verpflichtungskredit von 4,93 Mio. Franken inkl. 8 % MwSt. (Kos-
tengenauigkeit +/- 10%), davon  Fr. 235'000.-- zu Lasten der PG 63 Abwasserbesei-
tigung, zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten seit 1. April 2011. 
 

 
2. Dem fakultativen Referendum unterstehende Beschlüsse (Ablauf der Referendums-

frist am 26. Oktober 2011): 
 

 2.1 Der Einwohnerrat bewilligt für die Einführung von Dyskalkulie-Therapie an den 
Aarauer Volksschulen einen jährlich wiederkehrenden Betrag von geschätzten 
Fr. 25'000.--. Die Umsetzung hat gemäss Umsetzungsmodell 2 zu erfolgen. Die Stadt 
Aarau übernimmt gemäss Finanzierungsmodell B 50 % der Therapiekosten. 
 

 2.2 Der Einwohnerrat genehmigt die Ergänzungen im "Reglement über das Bestattungs- 
und Friedhofwesen der Stadt Aarau" und in den entsprechenden Anhängen 1 und 2. 
 

 
3. Abschliessend gefasste Beschlüsse: 
  
 3.1 Die Motion Markus Hutmacher, Lelia Hunziker und Gabriela Suter "Sicherstellung 

des Turnunterrichts im Gönhardschulhaus während der Umbauzeit" wird nicht an 
den Stadtrat überwiesen. 
 

 3.2 Die Motion von Daniel Schneider und Mitunterzeichner/-innen "Einführung von 
Dyskalkulie-Unterricht" wird abgeschrieben. 
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Wer gegen einen dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschluss das Referendum 
ergreifen will, kann bei der Stadtkanzlei unentgeltlich eine Unterschriftenliste beziehen. Vor 
Beginn der Unterschriftensammlung ist die Unterschriftenliste bei der Stadtkanzlei zu hinter-
legen. 
 
 
Aarau, 20. September 2011  Der Stadtrat Aarau 
 
 
 


